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A. Amtliche Texte

Richtlinien

128 Änderung der Richtlinien  
 für die Gewährung von Zuwendungen für die  
 Beratung von Existenzgründerinnen und -gründern  
 sowie zur Unternehmensnachfolge  
 (Beratungsprogramm Saarland)
Die Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen 
für die Beratung von Existenzgründerinnen und -grün-
dern sowie zur Unternehmensnachfolge (Beratungs-
programm Saarland) vom 4 . April 2018 (Amtsbl . I 
S . 232) werden wie folgt geändert:
1 . In Nummer 2 Absatz 4 Satz 2 werden der ab-

schließende Punkt durch ein Komma ersetzt und 
die Wörter „zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung (EU) 2020/972 der Kommission vom 
2 . Juli 2020 (ABl . L 215 vom 7 .7 .2020, S . 3), in der 
jeweils geltenden Fassung .“ angefügt .

2 . Nach Nummer 3 wird ein neuer Gliederungspunkt 
hinzugefügt . Er lautet:
„3 .a . Ziele und Indikatoren
Ziele
Ein Ziel ist es, Gründungsinteressierten bzw . Jung-
unternehmen frühzeitig die Möglichkeit zu geben, 
entsprechende Beratungen in Anspruch nehmen . 
Dadurch können sowohl der Bestand als auch die 
Qualität von Gründungen und Unternehmensüber-
nahmen gesichert werden .
Ein weiteres Ziel ist es, unterrepräsentierte Grup-
pen wie Frauen und Migrantinnen und Migranten 
besonders zu fördern .
Indikatoren
Zum Zwecke des Controllings werden folgende 
Indikatoren festgelegt:
Als Effizienz-Indikator wird die Gesamtfördersum-
me des Projektes pro Haushaltsjahr herangezogen .
Die Fördersumme errechnet sich nach erbrachten 
Beratungstagewerken . Das maximale förderfähige 
Tageshonorar beträgt 800 Euro . Die Fördersumme 
pro Beratungsfall errechnet sich anteilig an der för-

derungsfähigen Summe . Der Anteil an der förder-
fähigen Summe beträgt für
— allgemeine Vorhaben 70 %,
— Vorhaben von Frauen oder Migrantinnen oder 

Migranten 80 %,
— Vorhaben im Handwerk 75 % .
Als Effektivitäts-Indikator wird für die Erreichung 
des Zieles „Beratungsleistungen“ die Anzahl der 
jährlich durchgeführten Förderfälle herangezogen . 
Eine Mindestanzahl von 50 Förderfällen sollte 
jährlich innerhalb der Laufzeit dieser Richtlinie 
angestrebt werden .
Als weiteren Effektivitäts-Indikator für die Er-
reichung des Zieles „unterrepräsentierte Gruppen 
gezielt zu fördern“ wird der prozentuale Anteil an 
der Gesamtzahl der jährlichen Förderfälle herange-
zogen . Zumindest 25 % der Förderfälle sollte den 
unterrepräsentierten Gruppen zugerechnet werden 
können .“

3 . In Nummer 4 .3 .5 werden der abschließende Punkt 
durch ein Komma ersetzt und die Wörter „zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung (EU) 
2020/972 der Kommission vom 2 . Juli 2020 (ABl . 
L 215 vom 7 .7 .2020, S . 3), in der jeweils geltenden 
Fassung .“ angefügt .

4 . In Nummer 5 .3 Absatz 1 werden nach dem Wort 
„Kommission“ ein Komma und die Wörter „zu-
letzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung (EU) 
2020/972 der Kommission vom 2 . Juli 2020 (ABl . 
L 215 vom 7 .7 .2020, S . 3), in der jeweils geltenden 
Fassung,“ eingefügt .

5 . Nummer 9 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„9 . Inkrafttreten und Außerkrafttreten
Diese Änderungs-Richtlinien treten mit ihrer Ver-
öffentlichung in Kraft und am 30. April 2024 außer 
Kraft .“

Saarbrücken, den 31 . Mai 2023

Der Minister für Wirtschaft, Innovation,  
Digitales und Energie

Barke


